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Landgericht Memmingen
Hallhof,1+4, 87700 Memmingen
Telefon: (08331) 1050
Telefax: (08331) 105199

Az: 1H O 2319/03

Endurteil

'IM NAMEN DES VOLKES

in dem Rechtsstreit

GRS R

- Antragsteller -

ProzeRbevollmichtigte: Rechtsanwalte _
‘gegen ;
iEEiEEEEEEEEEEEEEEEE!!I!!!!E:::F.
_ S - Antragsgegnerln -

ProzeRbevollmdchtigte: Rechtsanwalte —

wegen Unterlassung

Verkiindet am 10. Dezember 2003, 
Die Urkundsbeamtin der Geschaftsstelle:

Rauch, JAng.
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hat das Landgericht Memmingen - 1. Kammer fir Handelssachen -
durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht Miirbe, den
Handelsrichter Eberhard und den Handelsrichter Unglehrt aufgrund
der mindlichen Verhandlung vom 10. Dezember 2003 fiir Recht
erkannt: '

I. Der Verfligungsbeklagten wird untersagt, im
geschaftlichen Verkehr mit Endverbrauchern bei
Fernabsatzvertrdgen in der Rechnung ein Widerrufsrecht
auszuschlieffen, sofern dieser Ausschlufz nicht nach §
312 a Abs. 4 BGB zuldssig ist.

II. Der'Verfﬁgungsbeklagten wird fir jeden Fall der
Zuw1derhandlung ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000,00
EUR (i.W.: zweihundertfinfzigtausend Euro),
ersatzwe;se Ordnungshaft bis zu 6 Monaten oder
Ordnungshaft von 6 Monaten, die Ordnungshaft zu .
vollziehen am jeweiligen Gesché&ftsfihrer, angedroht.

ITI. Die Verfugungsbeklagte tragt d1e Kosten des
' Verfahrens.
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Tatbestand:

Die Parteien streiten im Verfahren der einstweiligen Verfliigung um
' Unterlassungsanspriiche des Klagers im Hinblick auf einen
~angeblich wettbewerbswidrigen Ausschlufl des Riickgaberechtes
standardmadfiger Software bei Fernabsatzvertrdgen durch die
Beklagte.

Der Klager bestellte bei der Beklagten am 07.10.2003 telefonisch
zur Lieferung im Fernabsatz zu seinem privaten Gebrauch ein Stiick
"Gotomaxx Maxx PDFMailer 3 Standard Win deutsch" und erhielt
diese Ware unter dem 13.10.2003 durch die Beklagte ausgeliefert
und berechnet. Obwohl es sich bei dieser Ware um handesllbliche,
nicht fir besondere Belange des Klagers spezifizierte Software
handelte, enthielt die Rechnung, ohne daf dies zuvor von den
Parteien vereinbart gewesen wére, folgende Passage:

"Dieser Artikel wird speziell flir Sie bestellt und kann nicht
storniert oder zurlickgegeben werden.™

Fir die weitere Gestaltung der Rechnung wird auf d1e Anlage A 2.
Bezug genommen

Auf eine zundchst auflergerichtliche Aufforderung des Klé&gers, fir
deren Inhalt auf die Anlage A 3 Bezug genommen wird, gab die
Beklagte die geforderte Unterlassungserklarung schliefllich nicht
ab (vgl. Anlagen A 4 und A 5). '

Der Klager, der behauptet er handle ebenso - dies ist.
unbestritten - wie die Beklagte mit Hard- und Software
insbesondere auch im Bereich des Fernabsatzes, vertritt die
Auffassung, die Beklagte schliefle durch die beanstandete
vRechnungsklausel zu unrecht flr Private auch bei standardisierter
Software ein Riickgaberecht bei Fernabsatzgesch&ften aus und
verschaffe sich so ihm gegenliber wettbewerbswidrige Vorteile.

Der Klager hat zuletzt beantragt:

Der Verfligungsbeklagten wird untersagt, im geschaftlichem
Verkehr mit Endverbrauchern bei Fernabsatzvertrdgen in :
der Rechnung ein Widerrufsrecht auszuschliefen, sofern
dieser Ausschluf3 nicht nach § 312 a Abs 4 BGB zuléassig
ist. ' o
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Die Beklagte beantragt:

Klageabweisung.

Die Beklagte trdgt vor, es fehle an einem Wettbewerbsverhdltnis
zwischen den Parteien. Denn der Klager vertreibe keinerlei
Software Uber das Internet und handle allenfalls mit wenigen
Artikeln privat bei dem Internet-Forum "Ebay". Beruflich bet&tige
er sich als kaufmdnnischer Angestellter und Schiiler eines
Abendgymnasiums; im Internet trete er als "misteridser
Affenmensch" und Polygamist in Erscheinung. Insoweit wird fdr die
ndheren Einzelheiten dieses Vorbrlngens auf die Anlagen B 1 und B
2 Bezug genommen

Der Kl&ger erwidert hierauf, er betreibe ernsthaft und in
wirtschaftlich bedeutendem Umfang einen Internet-Versandhandel
mit Hard- und Software. Die von der Beklagten dargestellten
Internetseiten hi&tten mit ihm nichts zu tun.

Insofern verweise er auch auf die von ihm im Rahmen der
mindlichen Verhandlung vorgelegten Buchhaltungsunterlagen, die in
Augenschein genommen wurden (vgl. Bl. 16 d.A.) und stelle die von
ihm tatsdchlich betriebene Internetselte in Abllchtung dar.
Insoweit wird auf d1e Unterlage A 8 ‘Bezug genommen.

Im Ubrigen wird fir das Vorbringen der Parteien Bezug genommen
auf die gewechselten Schriftsdtze sowie auf die Ausfiihrungen im
mindlichen Verhandlungstermin vom 10. Dezember 2003.
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Entscheidungsgriinde:

A)

Der Antrag auf Erlaf einer einstweiligen Verfﬁgung erweist siéh
als in vollem Umfang begriundet, da sowohl Verfugungsanspruch als
.auch Verfugungsgrund gegeben sind: .

I. ’

Der Verfligungsklager hat zundchst fir die Kammer glaubhaft ,
gemacht, daff ihm nach §§ 13 Abs. 2 Nr. 1, 1 UWG fir das geltend
gemachte Unterlassungsbegehren ein Verfligungsanspruch zusteht:

Im Rahmen der mindlichen Verhandlung ist fir die Kammer glaubhaft
gemacht .worden, daf der Vérfugungskléger in einem gewerbliche :
Tatigkeit tragenden Umfang in Deutschland Hard- und Software
vertreibt und somit als Gewerbetreibender gemidf § 13 Abs. 2 Nr. 1
UWG anzusehen ist. Denn der Verfigungsklager hat sowohl
substantiiert in Abrede gestellt, daf’ die von der

- Verfligungsbeklagten dargestellten Internetseiten von ihm stammten
als ihm auch die Darstellung und Glaubhaftmachung dahingehend
gelungen ist, daR er als Gewerbetreibender im Bereich des Handels
mit Hard- und Software tatig ist. Die entsprechende B :
Glaubhaftmachung ist nach Auffassung der Kammer insbesondere
durch die Darstellung seines Internetportals und die von ihm
vorgelegten Buchhaltungsunterlagen erfolgt.

2.

Da der Verfugungsklager als Gewerbetreibender in dem
entsprechenden Bereich anzusehen ist, besteht zwischen ihm und
der Verfligungsbeklagten, die unstreitig Hard- und Software
ebenfalls gewerblich vertreibt, ein unmittelbares
Wettbewerbsverhédltnis auf glelcher Stufe.

3 . . .
Das Verhalten der Verfligungsbeklagten, bei Lieferung an Private
im Fernabsatz wie anldsslich des in der Rechnung Anlage A 2
getdtigten Geschidfts geschehen auch bei standardisierter Ware ein
Rlickgaberecht auszuschlieRen, verstdRft gegen eine gesetzliche
Bestimmung, n&mlich gegen § 312 d Abs. 1 BGB. Denn diese gemaf §
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312 £ Satz 1 BGB gegenuber Endverbrauchern unabdingbare Regelung‘
greift gerade auch beim Vertrieb standardisierter Software im
Fernabsatz sein, da insoweit die Ausnahmevorschrift des § 312 d
Abs. 4 Nr. 1 BGB gerade nicht eingreift.

4. .

Diese von der Verfligungsbeklagten verletzte Bestimmung ist auch
eine im Sinne des § 1 UWG wertbezogene Vorschrift (vgl. hierzu
Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 21. Aufl., § 1 UWG Rdnrn.
613 ff.). Denn wertbezogen sind u.a. auch Vorschriftenfdes
Wettbewerbsrechtes, die den Wettbewerb gerade im Sinne der
Durchsetzung eines wichtigen sittlich-rechtlichen Anliegens und
Empflndens der Allgemeinheit sichern sollen.

Es bedarf nach Auffassung der Kammer nicht zuletzt auch im

~ Hinblick auf die vom Deutschen Bundestag selbst gegebene
Begriindung der entsprechenden Gesetzgebung, keiner weiteren
.Ausfihrungen mehr dahingehend, daf der Schutz von Verbrauchern
vor uUbereilten Entscheidungen im Fernabsatz, der gerade durch ein -
Widerrufs- oder RlUckgaberecht gesichert werden soll, Ausdruck
eines solch wichtigen sittlich-rechtlichen Empfindens ist. '

Damit aber verstoft, wer sich durch die MiRachtung dieses
Widerrufs- bzw. Rlckgaberechtes Vorteile im Wettbewerb
verschafft, gegen eine wertbezogene Norm und verletzt so mit der
Folge eines Unterlassungsanspruches fir seinen jeweiligen
Wettbewerber die Bestimmung des § 1 UWG.

II.
Ein Verfugungsgrund liegt ebenfalls VOr:

Im Wettbewerbsrecht wird nach § 25 UWG ein Verfligungsgrund
regelmédRig vermutet (vgl. Baumbach/Hefermehl, a.a.O0., § 25 UWG
Rdnr. 9), wenn und soweit ein Verletzter innerhalb einer
angemessenen Zeitspanne seit Kenntnis von einem
Wettbewerbsverstof einen Verfligungsantrag stellt.

Auch die in dieser Hinsicht nach der Rechtsprechung des -
- Oberlandesgerichts Minchen, der sich die Kammer standig
anschlieft, zu wahrende Frist von einem Monat ist seitens des
Verfugungsklagers beachtet worden:

Der Verfﬁgungskléger hat durch die Vorlage der Redhnung der
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Verfiigungsbeklagten vom 13.10.2003 (Anlage A 2) gleichzeitig
dargestellt, daR der frilhestens ab 14.10.2003 von einem
entsprechenden Wettbewerbsverstof Kenntnis erlangt hat.

Nachdem sein Versuch einer auflergerichtlichen Abmahnung erfolglos
war, -hat er unter dem Datum vom 13. November 2003, am 14.
November 2003 bei Gericht eingegangen (vgl. Bl1. 1 d.A.) den
Verfligungsantrag gestellt, so daR die Monatsfrist gewahrt ist.

B)

Kosten: § 91 Abs. 1 ZPO.

C)

. Der Streitwert wurde auf 10.000,00 EUR festgesetzt. Dies _
erscheint angesichts des Umstandes, dafl die gewerbliche Té&tigkeit -
des Klagers nach dessen eigenen Angaben noch einen
verhdltnisméfig geringen Umfang hat und angesichts der Tatsache,
daf? die angegriffene Wettbewerbshandlung nur fir einen Teil der
Verkaufsmdglichkeiten zu einer Beeintréchtigung der Belange des
Klagers geeignet ist, angemessen.

Miirbe Eberhard ' Unglehrt

Vors. Richter am LG Handelsrichter Handelsrichter
Lo 96504'5‘/;;2}7/&3
. Dsn vorstehende Fotokopie lSt ein volls hndzgns”uchtbnq
_der Hauptschrift. Die Hauptschrift ist eine Urs<rift. Mangel

.der Hauptschrift, ‘die nicht aus dem Lichtziid ersichtlich
sind, “sind nicht vorhanden.

- Memmingen, den 03. Feb: Zﬂﬂln
: .5\&%8% Landgencht Memmingen :

*:’n .
; . e
. chéftssteﬂe\
Justizhauptsekretar - )
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Landgericht Memmingen
Hallhof,1+4, 87700 Memmingen
Telefon: (08331) 1050
Telefax: (08331) 105199

Az: 1H O 2319/03

Endurteil

'IM NAMEN DES VOLKES

in dem Rechtsstreit

GRS R

- Antragsteller -

ProzeRbevollmichtigte: Rechtsanwalte _
‘gegen ;
iEEiEEEEEEEEEEEEEEEE!!I!!!!E:::F.
_ S - Antragsgegnerln -

ProzeRbevollmdchtigte: Rechtsanwalte —

wegen Unterlassung

Verkiindet am 10. Dezember 2003, 
Die Urkundsbeamtin der Geschaftsstelle:

Rauch, JAng.
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hat das Landgericht Memmingen - 1. Kammer fir Handelssachen -
durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht Miirbe, den
Handelsrichter Eberhard und den Handelsrichter Unglehrt aufgrund
der mindlichen Verhandlung vom 10. Dezember 2003 fiir Recht
erkannt: '

I. Der Verfligungsbeklagten wird untersagt, im
geschaftlichen Verkehr mit Endverbrauchern bei
Fernabsatzvertrdgen in der Rechnung ein Widerrufsrecht
auszuschlieffen, sofern dieser Ausschlufz nicht nach §
312 a Abs. 4 BGB zuldssig ist.

II. Der'Verfﬁgungsbeklagten wird fir jeden Fall der
Zuw1derhandlung ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000,00
EUR (i.W.: zweihundertfinfzigtausend Euro),
ersatzwe;se Ordnungshaft bis zu 6 Monaten oder
Ordnungshaft von 6 Monaten, die Ordnungshaft zu .
vollziehen am jeweiligen Gesché&ftsfihrer, angedroht.

ITI. Die Verfugungsbeklagte tragt d1e Kosten des
' Verfahrens.
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Tatbestand:

Die Parteien streiten im Verfahren der einstweiligen Verfliigung um
' Unterlassungsanspriiche des Klagers im Hinblick auf einen
~angeblich wettbewerbswidrigen Ausschlufl des Riickgaberechtes
standardmadfiger Software bei Fernabsatzvertrdgen durch die
Beklagte.

Der Klager bestellte bei der Beklagten am 07.10.2003 telefonisch
zur Lieferung im Fernabsatz zu seinem privaten Gebrauch ein Stiick
"Gotomaxx Maxx PDFMailer 3 Standard Win deutsch" und erhielt
diese Ware unter dem 13.10.2003 durch die Beklagte ausgeliefert
und berechnet. Obwohl es sich bei dieser Ware um handesllbliche,
nicht fir besondere Belange des Klagers spezifizierte Software
handelte, enthielt die Rechnung, ohne daf dies zuvor von den
Parteien vereinbart gewesen wére, folgende Passage:

"Dieser Artikel wird speziell flir Sie bestellt und kann nicht
storniert oder zurlickgegeben werden.™

Fir die weitere Gestaltung der Rechnung wird auf d1e Anlage A 2.
Bezug genommen

Auf eine zundchst auflergerichtliche Aufforderung des Klé&gers, fir
deren Inhalt auf die Anlage A 3 Bezug genommen wird, gab die
Beklagte die geforderte Unterlassungserklarung schliefllich nicht
ab (vgl. Anlagen A 4 und A 5). '

Der Klager, der behauptet er handle ebenso - dies ist.
unbestritten - wie die Beklagte mit Hard- und Software
insbesondere auch im Bereich des Fernabsatzes, vertritt die
Auffassung, die Beklagte schliefle durch die beanstandete
vRechnungsklausel zu unrecht flr Private auch bei standardisierter
Software ein Riickgaberecht bei Fernabsatzgesch&ften aus und
verschaffe sich so ihm gegenliber wettbewerbswidrige Vorteile.

Der Klager hat zuletzt beantragt:

Der Verfligungsbeklagten wird untersagt, im geschaftlichem
Verkehr mit Endverbrauchern bei Fernabsatzvertrdgen in :
der Rechnung ein Widerrufsrecht auszuschliefen, sofern
dieser Ausschluf3 nicht nach § 312 a Abs 4 BGB zuléassig
ist. ' o
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Die Beklagte beantragt:

Klageabweisung.

Die Beklagte trdgt vor, es fehle an einem Wettbewerbsverhdltnis
zwischen den Parteien. Denn der Klager vertreibe keinerlei
Software Uber das Internet und handle allenfalls mit wenigen
Artikeln privat bei dem Internet-Forum "Ebay". Beruflich bet&tige
er sich als kaufmdnnischer Angestellter und Schiiler eines
Abendgymnasiums; im Internet trete er als "misteridser
Affenmensch" und Polygamist in Erscheinung. Insoweit wird fdr die
ndheren Einzelheiten dieses Vorbrlngens auf die Anlagen B 1 und B
2 Bezug genommen

Der Kl&ger erwidert hierauf, er betreibe ernsthaft und in
wirtschaftlich bedeutendem Umfang einen Internet-Versandhandel
mit Hard- und Software. Die von der Beklagten dargestellten
Internetseiten hi&tten mit ihm nichts zu tun.

Insofern verweise er auch auf die von ihm im Rahmen der
mindlichen Verhandlung vorgelegten Buchhaltungsunterlagen, die in
Augenschein genommen wurden (vgl. Bl. 16 d.A.) und stelle die von
ihm tatsdchlich betriebene Internetselte in Abllchtung dar.
Insoweit wird auf d1e Unterlage A 8 ‘Bezug genommen.

Im Ubrigen wird fir das Vorbringen der Parteien Bezug genommen
auf die gewechselten Schriftsdtze sowie auf die Ausfiihrungen im
mindlichen Verhandlungstermin vom 10. Dezember 2003.
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Entscheidungsgriinde:

A)

Der Antrag auf Erlaf einer einstweiligen Verfﬁgung erweist siéh
als in vollem Umfang begriundet, da sowohl Verfugungsanspruch als
.auch Verfugungsgrund gegeben sind: .

I. ’

Der Verfligungsklager hat zundchst fir die Kammer glaubhaft ,
gemacht, daff ihm nach §§ 13 Abs. 2 Nr. 1, 1 UWG fir das geltend
gemachte Unterlassungsbegehren ein Verfligungsanspruch zusteht:

Im Rahmen der mindlichen Verhandlung ist fir die Kammer glaubhaft
gemacht .worden, daf der Vérfugungskléger in einem gewerbliche :
Tatigkeit tragenden Umfang in Deutschland Hard- und Software
vertreibt und somit als Gewerbetreibender gemidf § 13 Abs. 2 Nr. 1
UWG anzusehen ist. Denn der Verfigungsklager hat sowohl
substantiiert in Abrede gestellt, daf’ die von der

- Verfligungsbeklagten dargestellten Internetseiten von ihm stammten
als ihm auch die Darstellung und Glaubhaftmachung dahingehend
gelungen ist, daR er als Gewerbetreibender im Bereich des Handels
mit Hard- und Software tatig ist. Die entsprechende B :
Glaubhaftmachung ist nach Auffassung der Kammer insbesondere
durch die Darstellung seines Internetportals und die von ihm
vorgelegten Buchhaltungsunterlagen erfolgt.

2.

Da der Verfugungsklager als Gewerbetreibender in dem
entsprechenden Bereich anzusehen ist, besteht zwischen ihm und
der Verfligungsbeklagten, die unstreitig Hard- und Software
ebenfalls gewerblich vertreibt, ein unmittelbares
Wettbewerbsverhédltnis auf glelcher Stufe.

3 . . .
Das Verhalten der Verfligungsbeklagten, bei Lieferung an Private
im Fernabsatz wie anldsslich des in der Rechnung Anlage A 2
getdtigten Geschidfts geschehen auch bei standardisierter Ware ein
Rlickgaberecht auszuschlieRen, verstdRft gegen eine gesetzliche
Bestimmung, n&mlich gegen § 312 d Abs. 1 BGB. Denn diese gemaf §
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312 £ Satz 1 BGB gegenuber Endverbrauchern unabdingbare Regelung‘
greift gerade auch beim Vertrieb standardisierter Software im
Fernabsatz sein, da insoweit die Ausnahmevorschrift des § 312 d
Abs. 4 Nr. 1 BGB gerade nicht eingreift.

4. .

Diese von der Verfligungsbeklagten verletzte Bestimmung ist auch
eine im Sinne des § 1 UWG wertbezogene Vorschrift (vgl. hierzu
Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 21. Aufl., § 1 UWG Rdnrn.
613 ff.). Denn wertbezogen sind u.a. auch Vorschriftenfdes
Wettbewerbsrechtes, die den Wettbewerb gerade im Sinne der
Durchsetzung eines wichtigen sittlich-rechtlichen Anliegens und
Empflndens der Allgemeinheit sichern sollen.

Es bedarf nach Auffassung der Kammer nicht zuletzt auch im

~ Hinblick auf die vom Deutschen Bundestag selbst gegebene
Begriindung der entsprechenden Gesetzgebung, keiner weiteren
.Ausfihrungen mehr dahingehend, daf der Schutz von Verbrauchern
vor uUbereilten Entscheidungen im Fernabsatz, der gerade durch ein -
Widerrufs- oder RlUckgaberecht gesichert werden soll, Ausdruck
eines solch wichtigen sittlich-rechtlichen Empfindens ist. '

Damit aber verstoft, wer sich durch die MiRachtung dieses
Widerrufs- bzw. Rlckgaberechtes Vorteile im Wettbewerb
verschafft, gegen eine wertbezogene Norm und verletzt so mit der
Folge eines Unterlassungsanspruches fir seinen jeweiligen
Wettbewerber die Bestimmung des § 1 UWG.

II.
Ein Verfugungsgrund liegt ebenfalls VOr:

Im Wettbewerbsrecht wird nach § 25 UWG ein Verfligungsgrund
regelmédRig vermutet (vgl. Baumbach/Hefermehl, a.a.O0., § 25 UWG
Rdnr. 9), wenn und soweit ein Verletzter innerhalb einer
angemessenen Zeitspanne seit Kenntnis von einem
Wettbewerbsverstof einen Verfligungsantrag stellt.

Auch die in dieser Hinsicht nach der Rechtsprechung des -
- Oberlandesgerichts Minchen, der sich die Kammer standig
anschlieft, zu wahrende Frist von einem Monat ist seitens des
Verfugungsklagers beachtet worden:

Der Verfﬁgungskléger hat durch die Vorlage der Redhnung der
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Verfiigungsbeklagten vom 13.10.2003 (Anlage A 2) gleichzeitig
dargestellt, daR der frilhestens ab 14.10.2003 von einem
entsprechenden Wettbewerbsverstof Kenntnis erlangt hat.

Nachdem sein Versuch einer auflergerichtlichen Abmahnung erfolglos
war, -hat er unter dem Datum vom 13. November 2003, am 14.
November 2003 bei Gericht eingegangen (vgl. Bl1. 1 d.A.) den
Verfligungsantrag gestellt, so daR die Monatsfrist gewahrt ist.

B)

Kosten: § 91 Abs. 1 ZPO.

C)

. Der Streitwert wurde auf 10.000,00 EUR festgesetzt. Dies _
erscheint angesichts des Umstandes, dafl die gewerbliche Té&tigkeit -
des Klagers nach dessen eigenen Angaben noch einen
verhdltnisméfig geringen Umfang hat und angesichts der Tatsache,
daf? die angegriffene Wettbewerbshandlung nur fir einen Teil der
Verkaufsmdglichkeiten zu einer Beeintréchtigung der Belange des
Klagers geeignet ist, angemessen.

Miirbe Eberhard ' Unglehrt

Vors. Richter am LG Handelsrichter Handelsrichter
Lo 96504'5‘/;;2}7/&3
. Dsn vorstehende Fotokopie lSt ein volls hndzgns”uchtbnq
_der Hauptschrift. Die Hauptschrift ist eine Urs<rift. Mangel

.der Hauptschrift, ‘die nicht aus dem Lichtziid ersichtlich
sind, “sind nicht vorhanden.

- Memmingen, den 03. Feb: Zﬂﬂln
: .5\&%8% Landgencht Memmingen :

*:’n .
; . e
. chéftssteﬂe\
Justizhauptsekretar - )
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Landgericht Memmingen
Hallhof,1+4, 87700 Memmingen
Telefon: (08331) 1050
Telefax: (08331) 105199

Az: 1H O 2319/03

Endurteil

'IM NAMEN DES VOLKES

in dem Rechtsstreit

GRS R

- Antragsteller -

ProzeRbevollmichtigte: Rechtsanwalte _
‘gegen ;
iEEiEEEEEEEEEEEEEEEE!!I!!!!E:::F.
_ S - Antragsgegnerln -

ProzeRbevollmdchtigte: Rechtsanwalte —

wegen Unterlassung

Verkiindet am 10. Dezember 2003, 
Die Urkundsbeamtin der Geschaftsstelle:

Rauch, JAng.
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hat das Landgericht Memmingen - 1. Kammer fir Handelssachen -
durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht Miirbe, den
Handelsrichter Eberhard und den Handelsrichter Unglehrt aufgrund
der mindlichen Verhandlung vom 10. Dezember 2003 fiir Recht
erkannt: '

I. Der Verfligungsbeklagten wird untersagt, im
geschaftlichen Verkehr mit Endverbrauchern bei
Fernabsatzvertrdgen in der Rechnung ein Widerrufsrecht
auszuschlieffen, sofern dieser Ausschlufz nicht nach §
312 a Abs. 4 BGB zuldssig ist.

II. Der'Verfﬁgungsbeklagten wird fir jeden Fall der
Zuw1derhandlung ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000,00
EUR (i.W.: zweihundertfinfzigtausend Euro),
ersatzwe;se Ordnungshaft bis zu 6 Monaten oder
Ordnungshaft von 6 Monaten, die Ordnungshaft zu .
vollziehen am jeweiligen Gesché&ftsfihrer, angedroht.

ITI. Die Verfugungsbeklagte tragt d1e Kosten des
' Verfahrens.
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Tatbestand:

Die Parteien streiten im Verfahren der einstweiligen Verfliigung um
' Unterlassungsanspriiche des Klagers im Hinblick auf einen
~angeblich wettbewerbswidrigen Ausschlufl des Riickgaberechtes
standardmadfiger Software bei Fernabsatzvertrdgen durch die
Beklagte.

Der Klager bestellte bei der Beklagten am 07.10.2003 telefonisch
zur Lieferung im Fernabsatz zu seinem privaten Gebrauch ein Stiick
"Gotomaxx Maxx PDFMailer 3 Standard Win deutsch" und erhielt
diese Ware unter dem 13.10.2003 durch die Beklagte ausgeliefert
und berechnet. Obwohl es sich bei dieser Ware um handesllbliche,
nicht fir besondere Belange des Klagers spezifizierte Software
handelte, enthielt die Rechnung, ohne daf dies zuvor von den
Parteien vereinbart gewesen wére, folgende Passage:

"Dieser Artikel wird speziell flir Sie bestellt und kann nicht
storniert oder zurlickgegeben werden.™

Fir die weitere Gestaltung der Rechnung wird auf d1e Anlage A 2.
Bezug genommen

Auf eine zundchst auflergerichtliche Aufforderung des Klé&gers, fir
deren Inhalt auf die Anlage A 3 Bezug genommen wird, gab die
Beklagte die geforderte Unterlassungserklarung schliefllich nicht
ab (vgl. Anlagen A 4 und A 5). '

Der Klager, der behauptet er handle ebenso - dies ist.
unbestritten - wie die Beklagte mit Hard- und Software
insbesondere auch im Bereich des Fernabsatzes, vertritt die
Auffassung, die Beklagte schliefle durch die beanstandete
vRechnungsklausel zu unrecht flr Private auch bei standardisierter
Software ein Riickgaberecht bei Fernabsatzgesch&ften aus und
verschaffe sich so ihm gegenliber wettbewerbswidrige Vorteile.

Der Klager hat zuletzt beantragt:

Der Verfligungsbeklagten wird untersagt, im geschaftlichem
Verkehr mit Endverbrauchern bei Fernabsatzvertrdgen in :
der Rechnung ein Widerrufsrecht auszuschliefen, sofern
dieser Ausschluf3 nicht nach § 312 a Abs 4 BGB zuléassig
ist. ' o
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Die Beklagte beantragt:

Klageabweisung.

Die Beklagte trdgt vor, es fehle an einem Wettbewerbsverhdltnis
zwischen den Parteien. Denn der Klager vertreibe keinerlei
Software Uber das Internet und handle allenfalls mit wenigen
Artikeln privat bei dem Internet-Forum "Ebay". Beruflich bet&tige
er sich als kaufmdnnischer Angestellter und Schiiler eines
Abendgymnasiums; im Internet trete er als "misteridser
Affenmensch" und Polygamist in Erscheinung. Insoweit wird fdr die
ndheren Einzelheiten dieses Vorbrlngens auf die Anlagen B 1 und B
2 Bezug genommen

Der Kl&ger erwidert hierauf, er betreibe ernsthaft und in
wirtschaftlich bedeutendem Umfang einen Internet-Versandhandel
mit Hard- und Software. Die von der Beklagten dargestellten
Internetseiten hi&tten mit ihm nichts zu tun.

Insofern verweise er auch auf die von ihm im Rahmen der
mindlichen Verhandlung vorgelegten Buchhaltungsunterlagen, die in
Augenschein genommen wurden (vgl. Bl. 16 d.A.) und stelle die von
ihm tatsdchlich betriebene Internetselte in Abllchtung dar.
Insoweit wird auf d1e Unterlage A 8 ‘Bezug genommen.

Im Ubrigen wird fir das Vorbringen der Parteien Bezug genommen
auf die gewechselten Schriftsdtze sowie auf die Ausfiihrungen im
mindlichen Verhandlungstermin vom 10. Dezember 2003.
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Entscheidungsgriinde:

A)

Der Antrag auf Erlaf einer einstweiligen Verfﬁgung erweist siéh
als in vollem Umfang begriundet, da sowohl Verfugungsanspruch als
.auch Verfugungsgrund gegeben sind: .

I. ’

Der Verfligungsklager hat zundchst fir die Kammer glaubhaft ,
gemacht, daff ihm nach §§ 13 Abs. 2 Nr. 1, 1 UWG fir das geltend
gemachte Unterlassungsbegehren ein Verfligungsanspruch zusteht:

Im Rahmen der mindlichen Verhandlung ist fir die Kammer glaubhaft
gemacht .worden, daf der Vérfugungskléger in einem gewerbliche :
Tatigkeit tragenden Umfang in Deutschland Hard- und Software
vertreibt und somit als Gewerbetreibender gemidf § 13 Abs. 2 Nr. 1
UWG anzusehen ist. Denn der Verfigungsklager hat sowohl
substantiiert in Abrede gestellt, daf’ die von der

- Verfligungsbeklagten dargestellten Internetseiten von ihm stammten
als ihm auch die Darstellung und Glaubhaftmachung dahingehend
gelungen ist, daR er als Gewerbetreibender im Bereich des Handels
mit Hard- und Software tatig ist. Die entsprechende B :
Glaubhaftmachung ist nach Auffassung der Kammer insbesondere
durch die Darstellung seines Internetportals und die von ihm
vorgelegten Buchhaltungsunterlagen erfolgt.

2.

Da der Verfugungsklager als Gewerbetreibender in dem
entsprechenden Bereich anzusehen ist, besteht zwischen ihm und
der Verfligungsbeklagten, die unstreitig Hard- und Software
ebenfalls gewerblich vertreibt, ein unmittelbares
Wettbewerbsverhédltnis auf glelcher Stufe.

3 . . .
Das Verhalten der Verfligungsbeklagten, bei Lieferung an Private
im Fernabsatz wie anldsslich des in der Rechnung Anlage A 2
getdtigten Geschidfts geschehen auch bei standardisierter Ware ein
Rlickgaberecht auszuschlieRen, verstdRft gegen eine gesetzliche
Bestimmung, n&mlich gegen § 312 d Abs. 1 BGB. Denn diese gemaf §

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Intérnet-Zeitschfift fur Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de
Seite 6

‘Az: 1H O 2319/03

312 £ Satz 1 BGB gegenuber Endverbrauchern unabdingbare Regelung‘
greift gerade auch beim Vertrieb standardisierter Software im
Fernabsatz sein, da insoweit die Ausnahmevorschrift des § 312 d
Abs. 4 Nr. 1 BGB gerade nicht eingreift.

4. .

Diese von der Verfligungsbeklagten verletzte Bestimmung ist auch
eine im Sinne des § 1 UWG wertbezogene Vorschrift (vgl. hierzu
Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 21. Aufl., § 1 UWG Rdnrn.
613 ff.). Denn wertbezogen sind u.a. auch Vorschriftenfdes
Wettbewerbsrechtes, die den Wettbewerb gerade im Sinne der
Durchsetzung eines wichtigen sittlich-rechtlichen Anliegens und
Empflndens der Allgemeinheit sichern sollen.

Es bedarf nach Auffassung der Kammer nicht zuletzt auch im

~ Hinblick auf die vom Deutschen Bundestag selbst gegebene
Begriindung der entsprechenden Gesetzgebung, keiner weiteren
.Ausfihrungen mehr dahingehend, daf der Schutz von Verbrauchern
vor uUbereilten Entscheidungen im Fernabsatz, der gerade durch ein -
Widerrufs- oder RlUckgaberecht gesichert werden soll, Ausdruck
eines solch wichtigen sittlich-rechtlichen Empfindens ist. '

Damit aber verstoft, wer sich durch die MiRachtung dieses
Widerrufs- bzw. Rlckgaberechtes Vorteile im Wettbewerb
verschafft, gegen eine wertbezogene Norm und verletzt so mit der
Folge eines Unterlassungsanspruches fir seinen jeweiligen
Wettbewerber die Bestimmung des § 1 UWG.

II.
Ein Verfugungsgrund liegt ebenfalls VOr:

Im Wettbewerbsrecht wird nach § 25 UWG ein Verfligungsgrund
regelmédRig vermutet (vgl. Baumbach/Hefermehl, a.a.O0., § 25 UWG
Rdnr. 9), wenn und soweit ein Verletzter innerhalb einer
angemessenen Zeitspanne seit Kenntnis von einem
Wettbewerbsverstof einen Verfligungsantrag stellt.

Auch die in dieser Hinsicht nach der Rechtsprechung des -
- Oberlandesgerichts Minchen, der sich die Kammer standig
anschlieft, zu wahrende Frist von einem Monat ist seitens des
Verfugungsklagers beachtet worden:

Der Verfﬁgungskléger hat durch die Vorlage der Redhnung der
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Verfiigungsbeklagten vom 13.10.2003 (Anlage A 2) gleichzeitig
dargestellt, daR der frilhestens ab 14.10.2003 von einem
entsprechenden Wettbewerbsverstof Kenntnis erlangt hat.

Nachdem sein Versuch einer auflergerichtlichen Abmahnung erfolglos
war, -hat er unter dem Datum vom 13. November 2003, am 14.
November 2003 bei Gericht eingegangen (vgl. Bl1. 1 d.A.) den
Verfligungsantrag gestellt, so daR die Monatsfrist gewahrt ist.

B)

Kosten: § 91 Abs. 1 ZPO.

C)

. Der Streitwert wurde auf 10.000,00 EUR festgesetzt. Dies _
erscheint angesichts des Umstandes, dafl die gewerbliche Té&tigkeit -
des Klagers nach dessen eigenen Angaben noch einen
verhdltnisméfig geringen Umfang hat und angesichts der Tatsache,
daf? die angegriffene Wettbewerbshandlung nur fir einen Teil der
Verkaufsmdglichkeiten zu einer Beeintréchtigung der Belange des
Klagers geeignet ist, angemessen.

Miirbe Eberhard ' Unglehrt

Vors. Richter am LG Handelsrichter Handelsrichter
Lo 96504'5‘/;;2}7/&3
. Dsn vorstehende Fotokopie lSt ein volls hndzgns”uchtbnq
_der Hauptschrift. Die Hauptschrift ist eine Urs<rift. Mangel

.der Hauptschrift, ‘die nicht aus dem Lichtziid ersichtlich
sind, “sind nicht vorhanden.

- Memmingen, den 03. Feb: Zﬂﬂln
: .5\&%8% Landgencht Memmingen :

*:’n .
; . e
. chéftssteﬂe\
Justizhauptsekretar - )
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Landgericht Memmingen
Hallhof,1+4, 87700 Memmingen
Telefon: (08331) 1050
Telefax: (08331) 105199

Az: 1H O 2319/03

Endurteil

'IM NAMEN DES VOLKES

in dem Rechtsstreit

GRS R

- Antragsteller -

ProzeRbevollmichtigte: Rechtsanwalte _
‘gegen ;
iEEiEEEEEEEEEEEEEEEE!!I!!!!E:::F.
_ S - Antragsgegnerln -

ProzeRbevollmdchtigte: Rechtsanwalte —

wegen Unterlassung

Verkiindet am 10. Dezember 2003, 
Die Urkundsbeamtin der Geschaftsstelle:

Rauch, JAng.
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hat das Landgericht Memmingen - 1. Kammer fir Handelssachen -
durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht Miirbe, den
Handelsrichter Eberhard und den Handelsrichter Unglehrt aufgrund
der mindlichen Verhandlung vom 10. Dezember 2003 fiir Recht
erkannt: '

I. Der Verfligungsbeklagten wird untersagt, im
geschaftlichen Verkehr mit Endverbrauchern bei
Fernabsatzvertrdgen in der Rechnung ein Widerrufsrecht
auszuschlieffen, sofern dieser Ausschlufz nicht nach §
312 a Abs. 4 BGB zuldssig ist.

II. Der'Verfﬁgungsbeklagten wird fir jeden Fall der
Zuw1derhandlung ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000,00
EUR (i.W.: zweihundertfinfzigtausend Euro),
ersatzwe;se Ordnungshaft bis zu 6 Monaten oder
Ordnungshaft von 6 Monaten, die Ordnungshaft zu .
vollziehen am jeweiligen Gesché&ftsfihrer, angedroht.

ITI. Die Verfugungsbeklagte tragt d1e Kosten des
' Verfahrens.
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Tatbestand:

Die Parteien streiten im Verfahren der einstweiligen Verfliigung um
' Unterlassungsanspriiche des Klagers im Hinblick auf einen
~angeblich wettbewerbswidrigen Ausschlufl des Riickgaberechtes
standardmadfiger Software bei Fernabsatzvertrdgen durch die
Beklagte.

Der Klager bestellte bei der Beklagten am 07.10.2003 telefonisch
zur Lieferung im Fernabsatz zu seinem privaten Gebrauch ein Stiick
"Gotomaxx Maxx PDFMailer 3 Standard Win deutsch" und erhielt
diese Ware unter dem 13.10.2003 durch die Beklagte ausgeliefert
und berechnet. Obwohl es sich bei dieser Ware um handesllbliche,
nicht fir besondere Belange des Klagers spezifizierte Software
handelte, enthielt die Rechnung, ohne daf dies zuvor von den
Parteien vereinbart gewesen wére, folgende Passage:

"Dieser Artikel wird speziell flir Sie bestellt und kann nicht
storniert oder zurlickgegeben werden.™

Fir die weitere Gestaltung der Rechnung wird auf d1e Anlage A 2.
Bezug genommen

Auf eine zundchst auflergerichtliche Aufforderung des Klé&gers, fir
deren Inhalt auf die Anlage A 3 Bezug genommen wird, gab die
Beklagte die geforderte Unterlassungserklarung schliefllich nicht
ab (vgl. Anlagen A 4 und A 5). '

Der Klager, der behauptet er handle ebenso - dies ist.
unbestritten - wie die Beklagte mit Hard- und Software
insbesondere auch im Bereich des Fernabsatzes, vertritt die
Auffassung, die Beklagte schliefle durch die beanstandete
vRechnungsklausel zu unrecht flr Private auch bei standardisierter
Software ein Riickgaberecht bei Fernabsatzgesch&ften aus und
verschaffe sich so ihm gegenliber wettbewerbswidrige Vorteile.

Der Klager hat zuletzt beantragt:

Der Verfligungsbeklagten wird untersagt, im geschaftlichem
Verkehr mit Endverbrauchern bei Fernabsatzvertrdgen in :
der Rechnung ein Widerrufsrecht auszuschliefen, sofern
dieser Ausschluf3 nicht nach § 312 a Abs 4 BGB zuléassig
ist. ' o
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Die Beklagte beantragt:

Klageabweisung.

Die Beklagte trdgt vor, es fehle an einem Wettbewerbsverhdltnis
zwischen den Parteien. Denn der Klager vertreibe keinerlei
Software Uber das Internet und handle allenfalls mit wenigen
Artikeln privat bei dem Internet-Forum "Ebay". Beruflich bet&tige
er sich als kaufmdnnischer Angestellter und Schiiler eines
Abendgymnasiums; im Internet trete er als "misteridser
Affenmensch" und Polygamist in Erscheinung. Insoweit wird fdr die
ndheren Einzelheiten dieses Vorbrlngens auf die Anlagen B 1 und B
2 Bezug genommen

Der Kl&ger erwidert hierauf, er betreibe ernsthaft und in
wirtschaftlich bedeutendem Umfang einen Internet-Versandhandel
mit Hard- und Software. Die von der Beklagten dargestellten
Internetseiten hi&tten mit ihm nichts zu tun.

Insofern verweise er auch auf die von ihm im Rahmen der
mindlichen Verhandlung vorgelegten Buchhaltungsunterlagen, die in
Augenschein genommen wurden (vgl. Bl. 16 d.A.) und stelle die von
ihm tatsdchlich betriebene Internetselte in Abllchtung dar.
Insoweit wird auf d1e Unterlage A 8 ‘Bezug genommen.

Im Ubrigen wird fir das Vorbringen der Parteien Bezug genommen
auf die gewechselten Schriftsdtze sowie auf die Ausfiihrungen im
mindlichen Verhandlungstermin vom 10. Dezember 2003.
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Entscheidungsgriinde:

A)

Der Antrag auf Erlaf einer einstweiligen Verfﬁgung erweist siéh
als in vollem Umfang begriundet, da sowohl Verfugungsanspruch als
.auch Verfugungsgrund gegeben sind: .

I. ’

Der Verfligungsklager hat zundchst fir die Kammer glaubhaft ,
gemacht, daff ihm nach §§ 13 Abs. 2 Nr. 1, 1 UWG fir das geltend
gemachte Unterlassungsbegehren ein Verfligungsanspruch zusteht:

Im Rahmen der mindlichen Verhandlung ist fir die Kammer glaubhaft
gemacht .worden, daf der Vérfugungskléger in einem gewerbliche :
Tatigkeit tragenden Umfang in Deutschland Hard- und Software
vertreibt und somit als Gewerbetreibender gemidf § 13 Abs. 2 Nr. 1
UWG anzusehen ist. Denn der Verfigungsklager hat sowohl
substantiiert in Abrede gestellt, daf’ die von der

- Verfligungsbeklagten dargestellten Internetseiten von ihm stammten
als ihm auch die Darstellung und Glaubhaftmachung dahingehend
gelungen ist, daR er als Gewerbetreibender im Bereich des Handels
mit Hard- und Software tatig ist. Die entsprechende B :
Glaubhaftmachung ist nach Auffassung der Kammer insbesondere
durch die Darstellung seines Internetportals und die von ihm
vorgelegten Buchhaltungsunterlagen erfolgt.

2.

Da der Verfugungsklager als Gewerbetreibender in dem
entsprechenden Bereich anzusehen ist, besteht zwischen ihm und
der Verfligungsbeklagten, die unstreitig Hard- und Software
ebenfalls gewerblich vertreibt, ein unmittelbares
Wettbewerbsverhédltnis auf glelcher Stufe.

3 . . .
Das Verhalten der Verfligungsbeklagten, bei Lieferung an Private
im Fernabsatz wie anldsslich des in der Rechnung Anlage A 2
getdtigten Geschidfts geschehen auch bei standardisierter Ware ein
Rlickgaberecht auszuschlieRen, verstdRft gegen eine gesetzliche
Bestimmung, n&mlich gegen § 312 d Abs. 1 BGB. Denn diese gemaf §
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312 £ Satz 1 BGB gegenuber Endverbrauchern unabdingbare Regelung‘
greift gerade auch beim Vertrieb standardisierter Software im
Fernabsatz sein, da insoweit die Ausnahmevorschrift des § 312 d
Abs. 4 Nr. 1 BGB gerade nicht eingreift.

4. .

Diese von der Verfligungsbeklagten verletzte Bestimmung ist auch
eine im Sinne des § 1 UWG wertbezogene Vorschrift (vgl. hierzu
Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 21. Aufl., § 1 UWG Rdnrn.
613 ff.). Denn wertbezogen sind u.a. auch Vorschriftenfdes
Wettbewerbsrechtes, die den Wettbewerb gerade im Sinne der
Durchsetzung eines wichtigen sittlich-rechtlichen Anliegens und
Empflndens der Allgemeinheit sichern sollen.

Es bedarf nach Auffassung der Kammer nicht zuletzt auch im

~ Hinblick auf die vom Deutschen Bundestag selbst gegebene
Begriindung der entsprechenden Gesetzgebung, keiner weiteren
.Ausfihrungen mehr dahingehend, daf der Schutz von Verbrauchern
vor uUbereilten Entscheidungen im Fernabsatz, der gerade durch ein -
Widerrufs- oder RlUckgaberecht gesichert werden soll, Ausdruck
eines solch wichtigen sittlich-rechtlichen Empfindens ist. '

Damit aber verstoft, wer sich durch die MiRachtung dieses
Widerrufs- bzw. Rlckgaberechtes Vorteile im Wettbewerb
verschafft, gegen eine wertbezogene Norm und verletzt so mit der
Folge eines Unterlassungsanspruches fir seinen jeweiligen
Wettbewerber die Bestimmung des § 1 UWG.

II.
Ein Verfugungsgrund liegt ebenfalls VOr:

Im Wettbewerbsrecht wird nach § 25 UWG ein Verfligungsgrund
regelmédRig vermutet (vgl. Baumbach/Hefermehl, a.a.O0., § 25 UWG
Rdnr. 9), wenn und soweit ein Verletzter innerhalb einer
angemessenen Zeitspanne seit Kenntnis von einem
Wettbewerbsverstof einen Verfligungsantrag stellt.

Auch die in dieser Hinsicht nach der Rechtsprechung des -
- Oberlandesgerichts Minchen, der sich die Kammer standig
anschlieft, zu wahrende Frist von einem Monat ist seitens des
Verfugungsklagers beachtet worden:

Der Verfﬁgungskléger hat durch die Vorlage der Redhnung der
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Verfiigungsbeklagten vom 13.10.2003 (Anlage A 2) gleichzeitig
dargestellt, daR der frilhestens ab 14.10.2003 von einem
entsprechenden Wettbewerbsverstof Kenntnis erlangt hat.

Nachdem sein Versuch einer auflergerichtlichen Abmahnung erfolglos
war, -hat er unter dem Datum vom 13. November 2003, am 14.
November 2003 bei Gericht eingegangen (vgl. Bl1. 1 d.A.) den
Verfligungsantrag gestellt, so daR die Monatsfrist gewahrt ist.

B)

Kosten: § 91 Abs. 1 ZPO.

C)

. Der Streitwert wurde auf 10.000,00 EUR festgesetzt. Dies _
erscheint angesichts des Umstandes, dafl die gewerbliche Té&tigkeit -
des Klagers nach dessen eigenen Angaben noch einen
verhdltnisméfig geringen Umfang hat und angesichts der Tatsache,
daf? die angegriffene Wettbewerbshandlung nur fir einen Teil der
Verkaufsmdglichkeiten zu einer Beeintréchtigung der Belange des
Klagers geeignet ist, angemessen.

Miirbe Eberhard ' Unglehrt

Vors. Richter am LG Handelsrichter Handelsrichter
Lo 96504'5‘/;;2}7/&3
. Dsn vorstehende Fotokopie lSt ein volls hndzgns”uchtbnq
_der Hauptschrift. Die Hauptschrift ist eine Urs<rift. Mangel

.der Hauptschrift, ‘die nicht aus dem Lichtziid ersichtlich
sind, “sind nicht vorhanden.

- Memmingen, den 03. Feb: Zﬂﬂln
: .5\&%8% Landgencht Memmingen :

*:’n .
; . e
. chéftssteﬂe\
Justizhauptsekretar - )
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